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Media-Daten 2012›› Titelporträt

Konzept/Kurzporträt
gmbhchef ist ein Wirtschaftsmagazin für 

GmbH-Geschäftsführer. Es erscheint 6-mal 

jährlich bundesweit sowie mit eigenen 

Ausgaben in den Regionen Bonn/Rhein-Sieg 

und Köln. Das Magazin bietet GmbH-Ge-

schäftsführern Impulse für eine erfolgreiche 

Führung ihrer GmbH. Dabei reicht das The-

menspektrum von Steuern, Vergütung und 

Haftung, Finanzierung & Altersversorgung, 

Marketing und Personal bis zu aktuellen 

Wirtschaftsinformationen aus der Region 

– also eine einzigartige Kombination aus 

fachlich fundierten Informationen zu wich-

tigen GmbH-Themen und interessantem 

Regional-Teil.

Im Unterschied zu anderen regionalen Wirt-

schaftsblättern versteht sich gmbhchef als 

Nutzwert-Magazin. Es informiert nicht in 

erster Linie über die Unternehmen in der Re-

gion (z.B. durch Abdruck zahlreicher Unter-

nehmensporträts), sondern ist ein Magazin 

für diese Unternehmen, indem es den Lesern 

Hilfestellungen für die GmbH-Praxis gibt.

Das Magazin wird ergänzt durch das On-

line-Portal gmbhchef.de. Dieses bietet nicht 

nur aktuelle Informationen und Arbeits-

hilfen, sondern auch eine Reihe weiterer 

Serviceleistungen für GmbH-Geschäftsführer. 

Die Regionalausgaben von gmbhchef wer-

den auf dem Online-Portal im Volltext als 

e-Paper wiedergegeben mit Verlinkung zur 

Homepage der Inserenten.

Die Zielgruppe
Der Adressatenkreis des Magazins ist klar 

abgegrenzt: Es handelt sich um die Top-

Entscheider von GmbHs. Derzeit erreicht 

gmbhchef in einer Aufl age von 11.500 

Exemplaren alle GmbH-Geschäftsführer im 

IHK-Bezirk Bonn/Rhein-Sieg sowie teilweise 

im Erftkreis. Die Ausgabe Köln erhalten die 

11.500 größeren GmbHs (ab 5 Mitarbeiter) 

in der Region. Die Gesamtaufl age beträgt 

24.500 Exemplare

Die Leser des Magazins beziehen ein 

überdurchschnittliches Einkommen und 

sind konsumfreudig. Sie entscheiden über 

Investitionen und die Inanspruchnahme von 

Dienstleistungen sowohl im betrieblichen 

als auch im Privatbereich. Sie beeinfl ussen 

als Meinungsbildner zahlreiche Menschen in 

ihrer Umgebung. Durch ihre berufl iche Stel-

lung und die damit verbundene Investitions-

bereitschaft qualifi ziert sich die Leserschaft 

von gmbhchef als erstklassige Zielgruppe.

Der Vertrieb
gmbhchef wird ganz überwiegend per Post 

zugestellt, „landet“ also unmittelbar auf 

dem Schreibtisch der GmbH-Geschäftsführer. 

gmbhchef als Werbeträger 
gmbhchef bietet Unternehmen, Dienst-

leistern und Institutionen vielfältige und 

individuell zugeschnittene Möglichkeiten, im 

Business-to-Business-Bereich ohne Streuver-

luste Neukunden zu gewinnen und in der 

Region Öffentlichkeitsarbeit zielgruppenge-

nau zu betreiben. Durch den Einsatz cross-

medialer Kommunikationskanäle (Magazin, 

Online-Portal und Veranstaltungen) kann die 

Zielgruppe maßgeschneidert angesprochen 

werden.
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Recht & Steuern  Recht & Steuern

Elektronische Rechnungen 

Nicht übereilt einführen

Der Einsatz elektronischer 
Rechnungen in der Praxis 
scheiterte bisher häufig daran, 
dass die Rechnungsempfänger 

lieber auf Papierrechnungen setzten. Der 
Grund hierfür waren die erhöhten Anfor-
derungen des Umsatzsteuergesetzes (UStG) 
an elektronische Rechnungen, deren Nicht-
Erfüllung zur Versagung des Vorsteuerab-
zuges führte. Durch das mittlerweile verab-
schiedete Steuervereinfachungsgesetz 2011 
verringern sich nun die formalen Anforde-
rungen an elektronische Rechnungen. Die 
Neuregelungen sind rückwirkend für alle 
Umsätze ab 1. Juli 2011 anwendbar. 

Rechnungsaussteller können nun auf ei-
ne digitale Signatur verzichten; Rechnungs-
empfänger können frei wählen, wie sie die 
Echtheit und Unversehrtheit digitaler Da-

ten gegenüber dem Fiskus belegen sowie 
deren Lesbarkeit gewährleisten. Sofern die 
Übermittlung nicht in den bisher alleine 
gültigen Verfahren, qualifizierte elektroni-
sche Signatur oder EDI-Verfahren (das Kür-
zel steht für Electronic Data Interchange), 
erfolgt, müssen die Rechnungsempfänger 
allerdings ein innerbetriebliches Kontroll-
verfahren etablieren, das einen Abgleich 
der Rechnung mit der zugrunde liegenden 
Zahlungsverpflichtung sicherstellt (siehe 
Übersicht im Kasten). Die Regelung ist 
technologieneutral angelegt: Unternehmen 
können sowohl manuelle als auch system-
gestützte Prüfungen vornehmen. 

Offene Fragen
Doch welche Kontrollverfahren sind tat-
sächlich zulässig und bewahren vor Ausei-

Viele Unternehmen versprechen sich vom Einsatz elektronischer Rechnungen eine 
erhebliche Kostenersparnis. Durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011 haben sich 
die formalen Anforderungen zwar verringert – viele Details sind jedoch ungeklärt.

nandersetzungen mit den Finanzbehörden? 
Trotz wachsendem Freiraum sollten Un-
ternehmen nicht übereilt auf elektronische 
Rechnungen setzen. Der Gesetzestext lässt 
noch viele Fragen offen. Insbesondere ist 
unklar, welche Verfahren letztendlich von 
der Finanzverwaltung anerkannt werden. 
Zwar erlaubt der Fiskus auch einen rein 
manuellen Abgleich der Rechnung mit der 
Bestellung und dem Lieferschein. Doch 
spätestens im Rahmen einer Betriebsprü-
fung steht das gewählte Verfahren auf dem 
Prüfstand. Wird das praktizierte Kontroll-
verfahren bei der Betriebsprüfung nicht 
akzeptiert, drohen erhebliche Umsatzsteu-
ernachzahlungen zuzüglich Zinsen.

Ebenso fraglich ist, ob und in welcher 
Form das innerbetriebliche Kontrollverfah-
ren zu dokumentieren ist. Laut des Bundes-

Gert Klöttschen
Steuerberater 
DHPG Dr. Harzem & Partner KG 
Euskirchen 
www.dhpg.de

ministeriums der Finanzen (BMF) sollen 
sich hierdurch keine neuen Aufzeichnungs-
pflichten ergeben. Doch wie soll das prak-
tizierte innerbetriebliche Kontrollverfahren 
gegenüber Finanzverwaltung nachgewiesen 
werden? Die Unternehmen sind daher gut 
beraten, das gewählte innerbetriebliche 
Kontrollverfahren zu dokumentieren. In 
Frage kommen hier etwa die Aufnahme des 
Prüfprozesses im Qualitätsmanagementsys-
tem, Checklisten oder ähnliches.

Angesichts der erheblichen Unsicherheit 
hinsichtlich der Zulässigkeit bestimmter 
Kontrollverfahren als auch deren Doku-
mentation, sollte im Zweifel der Einsatz 
elektronischer Rechnungen zurückgestellt 
werden, bis das BMF hierzu verbindliche 
Regelungen veröffentlicht.

Sichere Archivierung ist Pflicht
Was leicht vergessen wird: Unverändert 
sichert nur eine ordnungsgemäße Archi-
vierung den Vorsteuerabzug. Die Anforde-
rungen haben sich durch die Neuregelung 
nicht vereinfacht. Während es zulässig ist 
Papierrechnungen elektronisch zu archi-
vieren, müssen elektronische Rechnungen 
auch elektronisch aufbewahrt werden. 
Hierzu können Bildträger (zum Beispiel 
Mikrofilm) oder andere Datenträger (etwa 
DVD) verwendet werden, die keine Ände-
rungen mehr zulassen. Der Ausdruck einer 
elektronischen Rechnung berechtigt dage-
gen nicht zum Vorsteuerabzug.

Ausgeweiteter Datenzugriff
Damit nicht genug: Die Neuregelung wei-
tet die Kontrollbefugnisse des Fiskus im 
Rahmen der Umsatzsteuernachschau aus. 
Die Prüfer können nun unangemeldet Ein-
sicht in die EDV des Unternehmens neh-
men. Bisher war dies den Prüfern nur im 
Rahmen einer regulären, vorher anzukün-

digenden, Betriebs- oder Umsatzsteuerson-
derprüfung möglich. Den Unternehmen 
bleibt damit keine Vorlaufzeit mehr. Elek-
tronische Rechnungen und steuerrelevante 
digitale Dokumente sind für Prüfungszwe-
cke ständig bereitzuhalten. Wer seine pri-
vaten Daten nicht dem Fiskus offenbaren 
möchte, sollte diese daher getrennt von den 
betrieblichen Daten abspeichern.

Eine vorschnelle Umstellung ist auch 
bei grenzüberschreitenden Rechnungen 
kritisch: EU-Staaten haben bis Ende 2012 
Zeit, die vereinfachte elektronische Rech-
nungsstellung umzusetzen. Solange werden 
allein die digitale Signatur und das so ge-
nannte EDI-Verfahren EU-weit akzeptiert. 
Möglicherweise erkennen Kunden in ande-
ren EU-Ländern etwa per E-Mail übermit-
telte Rechnungen noch nicht an. 

Der Gesetzgeber versteht unter elektroni-
schen Rechnungen eine Vielzahl technischer 
Varianten, deren steuerliche Stolpersteine 
zu berücksichtigen sind (siehe Infokasten). 
Mit der Implementierung eines geeigneten 
Kontrollverfahrens sollten Unternehmen 
alle Anforderungen prüfen und gegebenen-
falls einige Formen von vorneherein aus-
schließen. 

Achtung: Schon jetzt versenden viele Un-
ternehmen elektronische Rechnungen mit 
dem Hinweis, dass sie vom Finanzamt an-
erkannt werden. Selbst auf Anforderung leh-
nen sie den Versand einer Papierrechnung 
häufig ab. Die Rechnungsempfänger sollten 
sich keine elektronischen Rechnungen auf-
zwingen lassen, denn sonst gefährden sie den 
Vorsteuerabzug. Der Leistungsempfänger 
muss mit einer elektronischen Abrechnung 
einverstanden sein. Schließlich hat er gegen-
über den Finanzbehörden besondere Doku-
mentationspflichten zu erfüllen. Leistungs-
empfänger sollten im Zweifelsfall auf ihrem 
Recht auf eine Papierrechnung bestehen. ■

Steuerliche Stolpersteine umgehen

Für Erstellung und Übermittlung elektroni-
scher Rechnungen existieren vielfältige tech-
nische Varianten. Was Rechnungsempfänger 
beachten sollten, damit der Vorsteuerabzug 
nicht in Gefahr gerät.

1. E-Mail: Häufig werden Rechnungen als 
E-Mail-Anhang versendet, überwiegend im 
PDF- Format. Es reicht nicht aus, die Rech-
nung mit der E-Mail abzuspeichern. Ebenso 
wenig akzeptiert der Fiskus, wenn ein Pa-
pierausdruck der elektronischen Rechnung 
abgelegt wird. Die Archivierung und Aufbe-
wahrung muss auf einem Datenträger er-
folgen, der keine Änderungen mehr zulässt, 
etwa einmal beschreibbare CDs oder DVDs. 
Das Gleiche gilt für den E-Postbrief und De-
Mail-Angebote.

2. Download: Einige Unternehmen stellen 
Leistungsempfängern die Rechnung über 
ein Internet-Portal zum Download zur Ver-
fügung. Ein innerbetriebliches Kontrollver-
fahren bleibt Pflicht. Unternehmen sollten 
ihre Rechnungen direkt abrufen und finanz-
amtsicher abspeichern. Voraussetzung für 
den Vorsteuerabzug ist das Vorliegen einer 
ordnungsgemäßen Rechnung. Werden Rech-
nungen verspätet heruntergeladen, kann 
der Fiskus dieses Kriterium als nicht erfüllt 
ansehen. 

3. Fax: Wird eine Rechnung an Standard-
Faxgeräte übertragen, gilt der Fax-Ausdruck 
nun grundsätzlich als Papierrechnung. 
Kommt beim Empfang ein Computer-Telefax 
oder Fax-Server zum Einsatz, liegt eine elek-
tronische Rechnung vor. Vorteil: Der Rech-
nungsempfänger muss nicht mehr mutma-
ßen, auf welche Art das eingegangene Fax 
versendet wurde. 

4. Sonstige Varianten: Die bisher gültigen 
Verfahren – elektronische Signatur und EDI-
Verfahren – werden weiterhin akzeptiert. 
Achtung: Unternehmen haben auch hier 
die strengen Archivierungsvorschriften zu 
beachten.

Nachweis der Ordnungsmäßigkeit von Rechnungen:

Form der Übermittlung Nachweis(-Verfahren)

Qualifizierte Signatur Signaturprüfung

EDI-Verfahren Schriftliche Vereinbarung über die 
anzuwendenden Verfahren, die die 
Echtheit und Unversehrtheit der Verfahren 
gewährleisten

Zusätzlich ab 1.7.2011:
Sonstiges elektronisches Verfahren Innerbetriebliches Kontrollverfahren
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Vergütung & Altersvorsorge   

Gehaltszahlungen an beherrschende 
Gesellschafter-Geschäftsführer 

Eine zwischen einer GmbH und ihrem beherr-
schenden GGF getroffene Vereinbarung muss 
tatsächlich durchgeführt werden. Das FG 
München hatte in seinem Urteil vom 5. Mai 
2011 über einen Fall zu entscheiden, in dem 
dem beherrschenden GGF die Monatsgehälter 
nicht bei Fälligkeit ausgezahlt, sondern erst 
nach Ablauf des Wirtschaftsjahrs auf einem 
Verrechnungskonto der GmbH gutschrieben 
wurden. Das Gericht entschied, dass der An-
stellungsvertrag nicht wie vereinbart durch-
geführt wurde, und daher eine vGA vorliegt. 
Anders hätte der Fall nur in einer finanziellen 
Krisensituation des Unternehmens beurteilt 
werden können. Aber auch dann sind die zu-
nächst noch nicht ausgezahlten Gehälter zeit-
nah nach Fälligkeit auf dem Verrechnungs-
konto zu verbuchen. 

Geschäftsführergehälter in Familien-GmbHs 

Streitthema Angemessenheit  

In einem vom Finanzgericht (FG) des 
Saarlandes am 26. Januar 2011 ent-
schiedenen Fall waren neben dem 
Vater auch dessen Sohn und dessen 

Tochter als Gesellschafter-Geschäftsführer 
(GGF) der Familien-GmbH bestellt. Sohn 
und Tochter waren jeweils gesamtvertre-
tungsberechtigt, beide waren zudem Inha-
ber weiterer Firmen und dort auch teilweise 
als Geschäftsführer (GF) angestellt. 

Im Rahmen einer bei der Familien-
GmbH durchgeführten Betriebsprüfung 
wurden die Geschäftsführergehälter, deren 
Werte sich im oberen Quartil einer durch-
geführten Gehaltsstrukturanalyse befanden, 
als teilweise unangemessen hoch eingestuft 
und insoweit als verdeckte Gewinnaus-
schüttungen (vGA) behandelt. Hierbei 
wurde unter anderem auch die Qualität der 
Vertretungsbefugnis (einzel- versus gesamt-
vertretungsberechtigt) sowie die Tätigkeit 
der Kinder für andere Unternehmen be-
rücksichtigt. Nach erfolglosen Einspruchs-
verfahren hatte die GmbH Klage erhoben.

Klage abgewiesen
Das FG wies die Klage ab und entschied, 
dass die Vergütung aller GF zusammen um 
mindestens 30 Prozent geringer sein müs-
se als das Dreifache des höchstens als an-

gemessen anzusehenden Gehalts für einen 
GF. Die Richter gingen im Rahmen der 
Angemessenheitsprüfung der Geschäftsfüh-
rerbezüge vom Medianwert einer Gehalts-
strukturanalyse aus und zogen daraus die 
folgenden Schlüsse: 

◆ Im Rahmen der Angemessenheits-
prüfung von Geschäftsführergehältern be-
stimmt sich der Schätzrahmen grundsätzlich 
durch die Gesamtumstände des Einzelfalls. 
Das obere Quartil einer Gehaltsstruktur-
analyse ist nur dann Richtgröße für die An-
gemessenheit, wenn besondere Umstände 
vorliegen. 

◆ Aufgrund der Anstellung von drei 
GF, anstatt, wie es bei vergleichbaren 
Unternehmen zu erwarten wäre, von ei-
nem, ist ein Abschlag vom Medianwert 
in Höhe von 30 Prozent gerechtfertigt. 
Denn durch die höhere Anzahl der GF 
mindern sich die Anforderungen an Leis-
tung und Verantwortung und somit auch 
die angemessene Vergütung. Auch durch 
die Gesamtvertretungsberechtigung ist der 
Verantwortungsbereich als GF tendenziell 
eingeschränkt.

◆ Da die Kinder zudem GF weiterer Fir-
men waren und somit nicht ihre gesamte 
Arbeitskraft der Familien-GmbH widmen 

Die Angemessenheit der Bezahlung von GmbH-Geschäftsführern bleibt ein Streitthema 
zwischen Unternehmen und Finanzverwaltung, wie ein aktuelles Beispiel aus dem 
Saarland zeigt.  

konnten, hielt das Gericht darüber hinaus 
einen weiteren Abschlag für angemessen.

Konsequenzen für die Praxis
Insbesondere wenn ein Unternehmen meh-
rere GF beschäftigt, oder ein GF auch für 
andere Firmen tätig wird, gilt: Die Parteien 
sollten bei der Bemessung der Vergütung 
neben Gehaltsstrukturanalysen auch die 
Notwendigkeit von Abschlägen von den 
üblichen Richtsätzen prüfen. ■

Marc Norkus 
Steuerberater
Warth & Klein Grant Thornton AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf
www.wkgt.com 

Vergütung & Altersversorgung

Pensionszusagen für den Geschäftsführer  

Future Service zu hoch?

Die Erteilung einer Pensions-
zusage für den Firmenchef 
war lange Zeit ein beliebtes 
Mittel, durch Pensionsrück-

stellungen Steuern zu sparen. Wenn sich 
später Finanzierungslücken auftaten, wurde 
die Zusage einfach wieder reduziert oder 
auf den erreichten Stand eingefroren. Am 
17.12.2009 setzte das Finanzministerium 
Nordrhein-Westfalen dem jedoch ein En-
de, indem es nahezu jede Kürzung von 
Zusagen als gesellschaftsrechtlich veranlasst 
betrachtete und als verdeckte Einlage der 
Lohnsteuerpflicht unterwarf. 

Einigung auf Bundesebene
Nach fast zweijähriger hitziger Diskussion 
über die Richtigkeit dieser Betrachtung hat 
sich die Finanzverwaltung jetzt endlich auf 
Bundesebene auf eine einheitliche Behand-
lung geeinigt. Allerdings nur inoffiziell und 
nicht im Detail dokumentiert. Bis heute 
(Stand 24.10.2011) gibt es keine schriftli-
che und öffentlich zugängliche bundesein-
heitliche Regelung. 

Als eine der ersten reagierte bereits am 
15.6.2011 die Oberfinanzdirektion Nie-
dersachsen. Danach führt ein Verzicht zwar 
grundsätzlich zu einer verdeckten Einlage. 

Der Höhe nach ist die Einlage aber null, 
wenn der Barwert der reduzierten Zusage 
mindestens so hoch ist wie der Wert der 
erworbenen Ansprüche. Im Klartext: Wird 
lediglich auf den noch nicht erdienten 
Teil der Zusage verzichtet, fällt auch keine 
Lohnsteuer für den Verzicht an. Zweifels-
freie Details zur Berechnung fehlen aller-
dings weiterhin. 

Inzwischen haben sich auch die Bun-
desländer Thüringen, Niedersachsen und 
Mecklenburg-Vorpommern mit ähnlichen, 
aber nicht identischen Erlassen zu Wort 
gemeldet. Die übrigen Länder schweigen 
derzeit noch und warten auf ein klärendes 
BMF-Schreiben. Nach den Erfahrungen 
der GGF-Experten der febs Consulting 
GmbH können neben den oben genann-
ten Ländern auch in Baden-Württemberg, 
Rheinland-Pfalz und Bayern positive Ent-
scheidungen erwartet werden. Die übrigen 
Länder befinden sich entweder noch in der 
„Entscheidungsphase“ oder lassen offene 
Fälle zunächst unbearbeitet, bis sich das 
BMF zu Wort gemeldet hat. 

Bedeutung für die Praxis 
Im Ergebnis ist ein Verzicht auf den Future 
Service zwar wieder möglich, aber weiterhin 

Die Reduzierung zu hoher Pensionszusagen ist zwar steuerlich wieder möglich, allerdings 
sind hierbei Besonderheiten zu beachten. 

mit Zweifelsfragen behaftet. Um das maxi-
male Reduzierungsvolumen zu errechnen, 
sind Vergleichsrechnungen erforderlich, die 
weder der Kunde noch der Versicherungs-
vermittler ohne Weiteres selbst berechnen 
können. 

Um steuerliche Probleme zu vermeiden, 
sollte jede geplante Reduzierung ausführlich 
und unter Verwendung der neuen Begriffe 
der Finanzverwaltung begründet werden. 
Für entsprechende Gutachten inklusive der 
zugehörigen versicherungsmathematischen 
Berechnungen muss mit Kosten in Höhe 
von circa 500 Euro gerechnet werden. Wer 
ganz sicher gehen will, muss den Steuerbe-
rater mit einer verbindlichen Anfrage an das 
Finanzamt beauftragen – und läuft Gefahr, 
dass diese nicht beantwortet wird.  

Wichtig: Check vor der Reduzierung
Mindestens genauso wichtig ist es aber, die 
Pensionszusage im Vorfeld einer Reduzie-
rung einer formalen Prüfung zu unterzie-
hen. Damit wird sichergestellt, dass die Zu-
sage grundsätzlich der aktuellen Rechtslage 
entspricht und auch steuerlich anerkannt 
wird. Erst danach sollte in einem weite-
ren Schritt die Reduzierung vorgenommen 
werden. Wer sich nicht an diese Reihenfol-
ge hält, riskiert, dass zwar die Reduzierung 
korrekt vorgenommen wurde, aber die Zu-
sage insgesamt steuerlich nicht mehr aner-
kannt wird. ■

Andreas Buttler 
Gesellschafter-Geschäftsführer der febs Consulting 
GmbH, München 
www.febs-consulting.de 
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Sonstige 6%

Handwerk 19%

Medien 6%

Gesundheit/Soziale 1%

Immobilien 12%

Gastronomie 6%Dienstleistung 14%

Einzelhandel 5%

Logistik 4%

Großhandel/Industrie 20%

IT/Telekommunikation 7%

bis 20 Mitarbeiter 56%

bis 50 Mitarbeiter 17%

bis 100 Mitarbeiter 12%

bis 200 Mitarbeiter 7%

bis 500 Mitarbeiter 4%

bis 1.000 Mitarbeiter 3%
bis 2.000 Mitarbeiter 1%

Männer 81%

Frauen 19%

Unternehmensgröße
Leser von gmbhchef sind überwiegend Geschäftsführer von GmbHs mit bis zu 20 Mitarbeitern

Zusammensetzung der Leser
81% der gmbhchef-Leser sind männlich

Branchen-Mix
gmbhchef erreicht GmbH-Geschäftsführer aller Branchen

Erreichen Sie mit gmbhchef gezielt 24.500 GmbH-Geschäftsführer



››	 Verbreitungsgebiet
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Bonn

Rhein-Sieg-Kreis

Köln

Leverkusen

Aachen

Euskirchen

Verbreitungsgebiete Auflage Postversand Abos u. Freiverkauf

Bonn/Rhein-Sieg 11.500 10.700 800

Köln 11.500 10.250 1.250

bundesweit 1.500 1.050 450

insgesamt 24.500 22.000 2.500
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Standard-Format
für Anzeigen und Firmenporträts
(andere Formate auf Anfrage)

Breite x Höhe
Satzspiegel

Breite x Höhe
im Anschnitt

1 Regionalausgabe 2 Regionalausgaben

2/1 Seite 390 x 245 420 x 297 3.360,- EUR 5.850,- EUR

1/1 Seite 176 x 245 210 x 297 1.750,- EUR 2.990,- EUR

1/2 Seite hoch
1/2 Seite quer

85 x 245
176 x 120

100 x 297
210 x 140

1.150,- EUR 2.150,- EUR

1/3 Seite hoch
1/3 Seite quer

55 x 245
176 x 78

70 x 297
–

790,- EUR 1.450,- EUR

1/4 Seite quer 176 x 57 – 590,- EUR 1.090,- EUR

1/6 Seite hoch 55 x 120 – 450,- EUR 790,- EUR

1/3 Seite hoch neben 
Editorial/Inhaltsverzeichnis

55 x 245 70 x 297 990,- EUR 1.850,- EUR

2. oder 3. Umschlagseite 176 x 245 210 x  80 1.950,- EUR 3.750,- EUR

4. Umschlagseite 176 x 245 210 x 297 2.150,- EUR 3.950,- EUR

Fachbeitrag, 1 Seite – – 1.250,- EUR 2.350,- EUR

alle genannten Preise zzgl. MwSt.

Druckanschnitt
3 mm Beschnittzugabe je Kante.
Kosten für Anschnitt und Bunddurch-
druck fallen nicht an.

Farbzuschläge
Bei Euroskala fallen keine
Farbzuschläge an.
Bei Sonderfarben 125,- EUR
je Farbe und Seite.
Bei Farbanzeigen sind verbindliche 
Farbmuster (Proofs) beizufügen.
Der Verlag haftet sonst nicht für evtl. 
Farbabweichungen. Bei Sonderfarben 
(HKS oder Pantone) sind exakte
Farb-Nummern anzugeben.

Druckverfahren
Bogen-Offset (60er Raster)

Print inkl. e-Paper
Anzeigen, Firmenporträts oder Fach-
beiträge werden für die Dauer von 
2 Monaten (bis zum Erscheinen der 
nächsten Ausgabe) ohne Mehrkosten 
1:1 auf www.gmbhchef.de/e-Paper in 
der e-Paper-Ausgabe inkl. Verlinkung 
wiedergegeben.

Beilagen bis 25 g 145,- EUR pro 
Tsd., 25 g bis 30 g 175,- EUR pro Tsd. 
über 30 g auf Anfrage. Es fallen keine 
Postgebühren an. Teilbelegung auf 
Anfrage. Höchstformat: 200 mm breit, 
270 mm hoch

Einhefter Alle Seiten müssen
bedruckt sein und dürfen keine
Paginierung enthalten. Es fallen
keine Postgebühren an. Teilbelegung 
ist möglich. Preise auf Anfrage.

Mantelbelegung Die Platzierung 
einer Anzeige ist auf der Außen- und 
Innenseite des Mantels möglich. Die 
oberen 52 mm auf der Vorderseite 
sind für Magazintitel und Logo vorbe-
halten. Mantel-Format 333 x 280 mm. 
Preise auf Anfrage.
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Fragen Sie
nach einer

crossmedialen
Werbestrategie:

Anzeige
Image
Online

Fotoshooting
Für Ihre Präsentation im Magazin oder speziell für Ihr 
Firmenporträt bieten wir Ihnen einen professionellen 
Fotografen an, der bei Ihnen vor Ort digitale
Aufnahmen macht. Preise auf Anfrage.

Die digitalen Aufnahmen werden Ihnen auch zur
eigenen Verwendung zur Verfügung gestellt.

Sonder-/Nachdrucke
Nachdrucke Ihres Beitrags/Firmenporträts im gmbhchef 
eignen sich für Mailings an eigene Kunden oder zur
Beilage. Sie umfassen die Titelseite des Magazins mit dem 
Vermerk „Sonderdruck“ sowie den gewünschten Artikel. 

Beispiel 500 Exemplare
4-farbig, 115 g Bilderdruck

1.000 Exemplare
4-farbig, 115 g Bilderdruck

2 Seiten 280,- EUR 370,- EUR

4 Seiten 400,- EUR 490,- EUR

alle genannten Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten.
Andere Aufl agen auf Anfrage.

Satz- und Layout-Service
In den Preisen für Anzeigen und Firmenporträts sind inbegriffen:
Konzept/Briefi ng, Redaktion/Texterstellung (soweit gewünscht), Satz/Grafi k, 
2 Korrekturphasen inkl. PDF-Datei, Text, Bild- und PDF-Dateien zur weiteren 
Nutzung.

Anzeigengestaltung
Scribble-Umsetzung, 2 Korrekturphasen,
druckoptimierte PDF, farbverbindlicher Proof

80,- EUR
pro Seite

Prospekt-Gestaltung
Scribble-Umsetzung, 2 Korrekturphasen,
druckoptimierte PDF, farbverbindlicher Proof

80,- EUR
pro Seite

Nachlässe
Bei Abnahme innerhalb eines
Insertionsjahres:
Malstaffel
ab 3 Anzeigen 10%
ab 6 Anzeigen 20%
Mengenstaffel
ab 3 Seiten 15%
ab 6 Seiten 30%

Agenturprovision
15%

Druckunterlagen
Datenlieferung im PDF-Format an:
satz@vsrw.de

Zahlungsbedingungen
2% Skonto bei Vorkasse und 
Lastschriftverfahren oder Zahlung 
ohne Abzug sofort nach Erhalt der 
Rechnung.



Media-Daten 2012›› Image-Marketing

Firmenporträt
In einer ansprechenden redaktionellen Form bringt gmbhchef Sie durch die 
Platzierung eines Firmenporträts mit Ihrer Zielgruppe in Kontakt. Auf Wunsch 
wird das Firmenporträt inklusive Fotos von uns erstellt (Mehrpreis: 150,- €).

1 Seite 1.750,- EUR
2 Seiten 3.360,- EUR
Weitere Seiten auf Anfrage.

Titelseite
Mit einem attraktiven Foto setzt gmbhchef Ihr Unternehmen durch die 
Platzierung auf der Titelseite prominent in Szene inkl.1 Seite Firmenporträt, 
Fachbeitrag, PR-Beitrag oder Anzeige.

1 Regionalausgabe 4.500,- EUR
2 Regionalausgaben 7.200,- EUR

Imagefi lm
Entscheiden Sie sich für die neue und innovative Marketingform des Web-
Videos: Sie präsentieren Ihr Unternehmen oder Ihre Produkte in bewegten 
Bildern im Internet. Durch die Wiedergabe des Imagefi lms auf Ihrer Home-
page sowie auf www.gmbhchef.de und einen entsprechenden Hinweis in 
der gmbhchef-Regionalausgabe für die Dauer eines Jahres  sind Sie auf dem 
besten Weg zur Neukundengewinnung.

30 Sek. ab 750,- EUR
60 Sek. ab 1.150,- EUR
90 Sek. ab 1.550,- EUR
2 bis 3 Min. ab 1.950,- EUR
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euroLux AG

Mit mehr Licht Energie sparen
» Interview
Durch den Einsatz moderner Beleuchtungssysteme können hohe Einsparpotenziale genutzt werden. Das amortisiert sich 
nicht nur in kurzer Zeit, sondern lässt sich durch individuelle Finanzierungsmodelle auch ohne Eigenmittel umsetzen. 
gmbhchef sprach mit Marco Prinz, Vorstand der euroLux AG aus Bonn. 

dahin gebracht, wo wir es brauchen. Au-
ßerdem sorgen Lichtfühler nicht nur bei 
Tageslichteinfall vollautomatisch für eine 
stufenlose Dimmung, sie reduzieren die 
Beleuchtungsstärke auch an den Flächen, 
wo gerade niemand anwesend ist oder le-
diglich Wegebeleuchtung erforderlich ist. 
Durch den Einsatz modernster Technik bei 
gleichzeitiger Steigerung der Lichtqualität 
verringern wir die Beleuchtungskosten um 
bis zu 80 Prozent.  

Bei welchen Kunden haben Sie die Beleuch-
tung in den letzten Jahren saniert?
Von uns wurden in den letzten Jahren al-
le europäischen Werke der Kautex Textron 
komplett erneuert. Auch sieben Bonner 
Schulen sowie das Johanniter Krankenhaus 
in Bonn wurden saniert. Daran können 
Sie erkennen, dass fast alle technischen 
Beleuchtungssysteme (Kommunen, Indus-
triebetriebe sowie Krankenhäuser) für eine 
solche Sanierung infrage kommen.

Wie kann man sich eine praktische 
Umsetzung einer Projektrealisierung 

Herr Prinz, wie sind Sie eigentlich auf 
die Idee gekommen, als regionales 
Handwerksunternehmen überregional 
die Dienstleistung aufwandsneutraler 
Beleuchtungssanierung aufzugreifen?
Alle großen und namhaften Hersteller von 
Beleuchtungssystemen haben immer wieder 
Versuche angestellt, eine Endkundendienst-
leistung auf dem Markt umzusetzen. Da sie 
aber keine Anlagenerrichter sind, wie unser 
1971 gegründetes Familienhandwerksun-
ternehmen Prinz Service GmbH, konnten 
sie diese Idee nicht umsetzen. Für uns als 
Familienunternehmen war es wichtig, ein 
zweites Standbein zum traditionellen Gas-
Wasser-Elektrobetrieb aufzubauen. Diese 
Idee haben wir im Jahr 1999 mit der Grün-
dung der euroLux AG verwirklicht.

Wodurch lassen sich denn in den 
Beleuchtungssystemen so hohe Ein-
sparpotenziale erzielen?
Moderne Beleuchtungssysteme sind durch 
moderne Leuchten und Lampen nicht 
nur viel energieeffizienter, sondern durch 
moderne Spiegeltechnik wird das Licht 

zum Beispiel in einer industriellen Anla-
ge vorstellen?
Keiner unserer Kunden ist in der Lage, 
seine Produktion für längere Zeit außer 
Betrieb zu setzen, deshalb werden alle 
De- und Montagearbeiten von erfahrenen 
Monteuren im laufenden Betrieb mit allen 
erforderlichen Hilfsmitteln vorgenommen. 
Auch wenn viele unserer Kunden die Mach-
barkeit anfangs leicht infrage stellen, sind 
die meisten nach Abschluss der Maßnahme 
überrascht.

Sie bieten auch diverse Finanzierungs-
modelle?
Stimmt. Obwohl sich unsere Beleuchtungs-
konzepte inklusive aller Nebenleistungen 
innerhalb von drei bis vier Jahren rechnen, 
gab es immer wieder Kunden, die ihr Ei-
genkapital dafür nicht verwenden wollten. 
Aus diesem Grunde arbeiten wir mit einer 
Leasingbank (LichtLeasing) zusammen und 
kooperieren auf Kundenwunsch auch mit 
den Stadtwerken Bonn (LichtContracting), 
um auch ohne Einsatz eigener Mittel und 
Mehraufwendungen solche nicht nur öko-
logisch und ökonomisch sinnvollen Maß-
nahmen, sondern auch Arbeitsplatz opti-
mierenden Lichtplatzsanierungen umsetzen 
zu können. ■

Marco Prinz ist Vorstand der 
euroLux AG aus Bonn. Das Unter-
nehmen plant, berechnet, reali-
siert und finanziert herstellerun-
abhängig Beleuchtungskonzepte 
für die Industrie, Verwaltungen, 
Gemeinden, Städte, Stadtwerke 
und soziale Einrichtungen. 

Zur Person

Büro & E-Business Anzeige GmbH-Geschäftsführer 
Vergütungen 2012
Vergütungen aus steuerlicher
Sicht „wasserdicht“ gestalten

Firma

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Tel./Fax

E-Mail 

❏  Ja, ich bestelle jetzt die exklusive Studie
„GmbH-Geschäftsführer-Vergütungen 2012“
(200 Seiten inklusive CD-ROM) zum Preis von 325,- 
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten.

  

Rolandstr. 48 • 53179 Bonn • Tel.: 0228 95124-0 • Fax: 0228 95124-90 • E-Mail: vsrw@vsrw.de • Internet: www.vsrw.de

Bestellung per Fax an: 0228 95124-90

✗

✗

Datum             Unterschrift 

Aktuelle Vergleichswerte über Gehälter von 
GmbH-Chefs haben einen hohen praktischen 
Wert. Sehr wichtig sind sie einerseits für Ge-
haltsverhandlungen. Andererseits sind sie für 
GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer von gro-
ßer Bedeutung. Denn sie können mit diesen 
Zahlen die Angemessenheit ihrer Vergütung 
überprüfen und damit ärgerliche Steuernach-
zahlungen als Folge sogenannter verdeckter 
Gewinnausschüttungen vermeiden. 

Wer über den letzten Stand der Dinge in punkto 
GmbH-Geschäftsführer-Vergütungen informiert 
sein will, bekommt mit der brandaktuellen 
BBE-Studie „GmbH-Geschäftsführer-Vergü-
tungen 2012“ die neuesten Daten von mehr 
als 3.700 GmbH-Geschäftsführern. Erhoben 
wurden sie 2011. Zusammengefasst und nach 
allen wichtigen Kriterien ausgewertet sind sie 
auf rund 200 Seiten DIN A 4. Ein exklusives 
Auswertungsprogramm auf CD-ROM erlaubt ei-
ne  individualisierte Suche mit bis zu 8 un-
terschiedlichen Kriterien und ermöglicht das 
schnelle Finden von Vergleichsdaten aus den 
Wirtschaftszweigen Einzelhandel, Großhandel, 
Handwerk, Dienstleistung und Industrie.

200-seitige Auswertung 
inklusive CD-ROM zur 
schnellen Abfrage!

Achtung!
Weitere Gehaltsstudien der Vorjahre sind 
auf Anfrage erhältlich.

Sichern Sie sich alle aktuellen Fakten und
profi tieren Sie

•  bei Streitigkeiten mit dem Fiskus über die
Angemessenheit des Geschäftsführergehalts

•  bei Gehaltsverhandlungen mit
Fremdgeschäftsführern

•  bei der Bestimmung des
eigenen Marktwerts
beim Wechsel von
Aufgaben oder des
Unternehmens.

GmbH-Geschäftsführer- Vergütungen 2012Größte Studie über GmbH-Geschäftsführer-Vergütungen.

Aus Industrie, Dienstleistung, Handwerk, Groß- und Einzelhandel.

Mit CD-ROM

Gehälter | Gratifikationen | Tantiemen    
Pensionszusagen | Dienstwagen

BBE_media_Services

Exklusiv.17. Auflage.Daten 2011.

Exklusiv:17. Aufl age mitDaten 2011!

bbe-neu-steuerpraxis-2012.indd   1 10.11.2011   10:45:06

gmbhchef_06_2011_BONN_FINAL.indd   28 18.11.2011   12:48:08
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BBE-Studie
Was GmbH-Chefs in 2010 
verdienten
S. 26

Arbeitszeugnisse
Segen oder Fluch?  
S. 32

GmbH-Geschäftsführer-
Tage 2011
S. 38

Die Wachstums� nanzierer
G.R. Factoring S. 10
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Titelthema Forderungsmanagement Anzeige 
Factoring

Mit FingerspitzengefühlG.R. Factoring

Der Wachstums-
finanzierer

Wie begründen Sie Ihren Erfolg in einem von Banken 
und Großkonzernen dominierten Markt?
Die wesentlichen Merkmale unserer Leistung überzeugen un-
sere Kunden: Wir stehen für ein einfaches Factoringsystem, 
schnelle Entscheidungswege sowie die hohe Bereitschaft, in-
dividuelle Besonderheiten in der Zusammenarbeit zu berück-
sichtigen.

Der sensible Umgang mit den Debitoren – den Kunden un-
serer Kunden – gehört ebenfalls zu unserem Selbstverständnis. 
Wir stehen für Factoring mit Fingerspitzengefühl. 

Was genau bedeutet das?
Mit unserem 100-Prozent-Factoringsystem ohne den bran-
chenüblichen Einbehalt von zehn bis zwanzig Prozent der 
Rechnungssummen geben wir unseren Kunden mehr Liquidi-
tät und ersparen ihm erheblichen Verwaltungsaufwand.

Nach einem persönlichen Gespräch in den Geschäftsräu-
men des Interessenten sowie der Analyse des Zahlenmaterials 
des Unternehmens kann die Zusammenarbeit in der Regel 
schon innerhalb von maximal ein bis zwei Wochen starten und 
die ersten Mittel durch uns bereitgestellt werden. 

Wir pressen unsere Kunden nicht in starre Bewertungsraster, 
sondern berücksichtigen die individuellen Besonderheiten. 

Wie beurteilen Sie die weitere Entwicklung des Facto-
ringgeschäfts?
Das Factoringgeschäft wird auch in den nächsten Jahren wei-
ter wachsen. Unsere Kernleistung – die Bereitstellung ban-
kenunabhängiger Liquidität ohne Zusatzsicherheiten – steht 
bei vielen mittelständischen Unternehmen hoch im Kurs. 

Factoring wird im Mittelstand zunehmend als zusätzliche, 
strategische Finanzierungssäule neben der konventionellen 
Bankfinanzierung wahrgenommen. ■

Die Kreditvergabebedingungen der Banken verschärfen 
sich stetig. Gleichzeitig dehnen viele Kunden die Zah-
lungsziele nach dem Motto „Der Lieferantenkredit ist 
der billigste!“

Gerade in einem sich wieder belebenden geschäftlichen Umfeld 
mit verstärktem Auftragseingang kann dieses Finanzierungsszenario 
zu erheblichen Liquiditätsproblemen führen. Hier kann Factoring 
als umsatzkongruente Finanzierung eine wirksame, dauerhafte Lö-
sung dieses Problems schaffen. Insbesondere auch beim kleineren 
Mittelstand (Unternehmen von 500.000 Euro bis zehn Millionen 
Euro Jahresumsatz) wird diese Finanzierungsform zunehmend 
nachgefragt.

Schutz vor Finanzierungsengpässen
Die sofortige Liquiditätsbereitstellung auf die geschriebenen Rech-
nungen, der Schutz gegen den Forderungsausfall und die Entlastung 
in der eigenen Debitorenbuchhaltung als Paketleistung im Facto-
ring überzeugen immer mehr Mittelständler. ■

» Interview
Als inhabergeführtes, mittelständisches Factoringunterneh-
men hat sich die G.R. Factoring aus Langenfeld in über 18 
Jahren mit einigen Besonderheiten einen guten Ruf in der 
Branche verschafft. Wie sie das geschafft haben, erklären 
Simone Rees, Gert Rees und Walter Solder, Gesellschafter 
und Geschäftsführer der G.R. Factoring GmbH.

Factoring hat sich in der deutschen Wirt-
schaft als akzeptiertes zusätzliches Finanz-
instrument durchgesetzt.

G.R. Factoring 

Gründung: 1992

Mitarbeiter:  20

Ankauf p.a.: ca. 160 Mio. €

Kundenanzahl: 80

Ansprechpartner: Gert Rees, Walter Solder

Telefon: 02173 1094-0

Internet:  www.gr-factoring.de

FREUEN SIE SICH AUF MEHR AUSWAHL

Perfekte Optik und maximale Belastbarkeit: Lernen Sie in unseren Schauräumen die ganze 
Bandbreite hochqualitativer Böden kennen. Besuchen Sie uns in unserer Ausstellung in Bonn-
Beuel und im Internet unter: www.baukunst.tv

Wir sind gerne für Sie da. Terminvereinbarung bitte unter: 
Telefon: 0228-97740-0, E-Mail:service@baukunst.tv

www.baukunst.tv
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DER BODEN IST DIE SEELE DES RAUMES.
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Das Portal www.gmbhchef.de bietet aktuelle Informationen zu Steuern, Recht und Wirtschaft für GmbH-Geschäftsführer. Beiträge aus dem Magazin 
werden vertieft und mit zusätzlichen Arbeitshilfen zum Download angereichert.  

Auf der Startseite des Portals werden folgende Werbemöglichkeiten angeboten:

Fullsize Banner (rotierend)
Format: 468 x 60 px

Halfsize Banner (rotierend)
Format: 234 x 60 px

Skyscraper (rotierend)

Content Ad
Format: 250 x 250 px

Teaser-Banner (rotierend)
Format: 120 x 200 px

Premium-Button (permanent)
Format: 120 x 200 px

Sponsored Link
(z.B. über Produktneuheiten, Seminare, Kongresse,
Veranstaltungen, Whitepaper, etc.)

Content
(Ihr ausführliches Beratungsprofi l beinhaltet: Kurzporträt, Firmen-
logo mit Kontaktdaten, Beratungs- und Branchenschwerpunkte, 
Referenzprojekte, die wichtigsten Unternehmensdaten) max. 
1.000 Zeichen inkl. Logo und Link

Newsletter Textlink
4 Zeilen à 450 Zeichen

Preise auf Anfrage.
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GmbH-Berater
In dieser Rubrik fi nden sich auf GmbH-Unternehmen spezialisierte Berater vor Ort wie z.B. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, 
Rechtsanwälte und Unternehmensberater. Wer zu gesellschaftsrechtlichen, steuerlichen oder betriebwirtschaftlichen Fragen 
rund um die GmbH Antworten sucht, sollte sich an diese Berater wenden. Die Berater werden nach Berufsgruppen und
Postleitzahl geordnet und ausgewiesen.

GmbH-Partner vor Ort
In dieser Rubrik können sich Unternehmen aus Branchen präsentieren, die im Verbreitungsgebiet der jeweiligen
gmbhchef-Ausgabe Produkte und/oder Dienstleistungen für GmbH anbieten, z.B. aus den Branchen IT, Versicherungen,
Gebäudetechnik, Heizung/Sanitär, Werbeagenturen, Autohäuser, Aus und Weiterbildung, Bau/Immobilien, Sicherheitstechnik,
Finanzdienstleister – ausgenommen GmbH-Berater (siehe GmbH-Berater).

Feine Küche für GmbH-Chefs
GmbH-Geschäftsführer besuchen überdurchschnittlich oft Restaurants – entweder privat mit der Familie oder mit
Geschäftsfreunden. Sie sind deshalb an entsprechenden Anbietern interessiert. In dieser Rubrik können sich Hotels und
Restaurants mit ihrem Angebot präsentieren.

Fit und gesund für GmbH-Chefs
GmbH-Geschäftsführer sind überwiegend privat gegen Krankheit versichert. Als Privatpatienten sind sie deshalb von besonderem 
Interesse für Ärzte aller Fachrichtungen. GmbH-Geschäftsführer bemühen sich in der Regel gesund zu leben. Sie sind deshalb an 
Gesundheitsvorsorge und Fitnesseinrichtungen interessiert. In dieser Rubrik können sich Ärzte, Fitness- und Wellness-Anbieter den 
Lesern von gmbhchef präsentieren.

Anzeigenformat und Preise
Die Anzeigengröße in den vorstehenden Rubriken beträgt 8,5 cm breit x 3,5 cm hoch.
Preis bei einmaliger Rechnung: 95,00 Euro, bei 3-maliger Rechnung: 70,00 Euro je Eintrag, jeweils zzgl. MwSt
Bei dreimaliger Buchung erhält der Inserent zusätzlich ohne Mehrkosten einen Standardeintrag auf dem GmbH-Beraterportal
oder GmbH-Partnerportal für 6 Monate (3 Ausgaben).
Ab neunmaliger Buchung erhält er einen Businesseintrag.
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››  Je nach Kommunikationsziel kann aus den Werbeformen klassisches Inserat, 
Online-Auftritt sowie Firmenporträt, PR-Beitrag, Interview oder Fachbeitrag 
gewählt werden - im besten Fall ein Mix aus mehreren Elementen.

››  Wahl der Größen: Inserate sind in beliebigen Formaten und Platzierungen 
möglich. Firmenporträt, PR-Beiträge und Fachbeiträge können seitenweise
ab einer Seite gewählt werden. Zusätzliche Seiten sind deutlich rabattiert – 
zum Beispiel bieten wir die 2. Seite eines Firmenporträts um rund 10 Prozent 
preiswerter an, ab der dritten sogar um rund 20 Prozent.

››  Wahl der Regionalausgabe(n): Sie wählen exakt Ihren Markt anhand der
einzelnen Regionalausgaben. Diese können einzeln oder in Kombination
gewählt werden. Die Belegung mehrerer Ausgaben ist dabei ebenfalls stark 
rabattiert: in einer zweiten Ausgabe kostet der Abdruck z. B. nur 90 Prozent 
des Basispreises!

››  Dauer der Maßnahme: Erfolgreiche Maßnahmen leben von der langfristig 
angelegten Konzeption. Diese unterstützen wir mit erheblichen Malstaffel-
rabatten, zum Beispiel bei Inseraten mit 20 Prozent bei Buchung der sechs 
Hefte eines Jahrgangs.

Die verschiedenen Kommunikationsangebote rund um gmbhchef sind aus un-
serer mehrjährigen Erfahrung aus dem Verlagsgeschäft entstanden.
Unsere Preisstruktur haben wir daher auf professionell angelegte Maßnahmen 
hinsichtlich der Größe, der Dauer und des Verbreitungsgebietes hin optimiert.

So wählen Sie Ihren optimalen Werbeauftritt:

August · September 2011 | 4,00 EUR | ISSN 1861-6569

w
w

w
.g

m
bh

ch
ef

.d
e

GmbH-Gesellschafter

Rechte der Minderheit 

schützen 

S. 26

Wirtschaft im Rheinland

Auf dem Weg zur 

Metropolregion   

S. 28

Weniger brutto – 

mehr netto

Die stille Revolution im 

Lohnsektor   

S. 34

Vertrieb innovativ

Neue Kunden fordern neue Strategien S. 8

 ISSN 1861-6569

 September 2011 

Wirtschaft im Rheinland

Auf dem Weg zur

Metropolregion 

S. 28

Vertrieb innovativ

Neue Kunden fordern neue Strategien

Oktober · November 2011 | 4,00 EUR | ISSN 1861-6569

w
w

w
.g

m
bh

ch
ef

.d
e

Betriebliche

Altersversorgung

Neue Konzepte und

Strategien

S. 8

Produkthaftung

Alarmplan in der

Schublade  

S. 20

Flexibel fördern

Personalmanagement

nach Maß  

S. 34

Nachfolge gestalten

SHP – Die Nachfolgeexperten S. 23

– 
An

ze
ig

e 
–

Rechtsanwälte Mandanten Notare

Steuerberater

Wirtschaftsprüfer

Unternehmens-

berater
Vermögensverwalter

Banken

Oktober · November 2011 | 4,00 EUR | ISSN 1861-6569

Produkthaftung

Alarmplan in der

Schublade 

S. 20

Flexibel fördern

Personalmanagement

nach Maß 

S. 34

Nachfolge gestalten

SHP – Die Nachfolgeexperten S. 23

Rechtsanwälte Mandanten Notare

Steuerberater

Wirtschaftsprüfer

Unternehmens-

berater
Vermögensverwalter

Dezember · Januar 2012 | 4,00 EUR | ISSN 1861-6569

w
w

w
.g

m
bh

ch
ef

.d
e

Nicht strategische BeschaffungKosten drastisch senken 
S. 14

PrivatvermögenProfessionell managen   
S. 20 Geschäftsführer- VergütungDer ewige Streit um 

Angemessenheit   S. 32

Zukunft gestaltenChange Management 
S. 8



Media-Daten 2012›› Termine

Ausgabe PR-Beiträge
Abgabetermine

 Anzeigen
Abgabetermine

Anliefertermine
Beilagen und

Einhefter

Erscheinungstermine

Bonn Köln

12-1 (Feb-Mär) 21.12.11 31.12.11 KW 04 KW 05 KW 05

12-2 (Apr-Mai) 24.02.12 29.02.12 KW 12 KW 13 KW 14

12-3 (Jun-Jul) 26.04.12 30.04.12 KW 21 KW 22 KW 22

12-4 (Aug-Sep) 25.06.12 29.06.12 KW 30 KW 31 KW 31

12-5 (Okt-Nov) 24.08.12 31.08.12 KW 39 KW 39 KW 40

12-6 (Dez-Jan) 26.10.12 31.10.12 KW 46 KW 48 KW 49
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Ausgabe Thema

12-1 (Feb-Mär) Unternehmensnachfolge
Messen und Events

12-2 (Apr-Mai) Energiemanagement
Gewerbeimmobilien und Standort

12-3 (Jun-Jul) Unternehmensfinanzierung
Consulting 

12-4 (Aug-Sep) Outsourcing und Outplacement
Transport und Logistik

12-5 (Okt-Nov) Betriebliche Altersvorsorge
IT-Trends

12-6 (Dez-Jan) Gesund im Betrieb
Forderungsmanagement
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1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfol-
genden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist 
der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder 
mehrerer Anzeigen eines Werbetreibenden oder 
sonstigen Interessenten in einer Druckschrift und/
oder einem elektronischen Medium zum Zwecke 
der Verbreitung.

2. Der Vertrag kommt mit der Annahme-
bestätigung seitens des Verlags zustande. Die 
Bestätigung eines Auftrags, der ohne Vorlage des 
Anzeigentextes oder eines Belegmusters erstellt 
wurde, gilt unter dem Vorbehalt, dass der Verlag 
gegen den Text oder die Form der Werbung keine 
Einwendungen erhebt. Bei einem Abschluss über 
mehrere Veröffentlichungen, zu denen die Texte 
jeweils nachträglich eingereicht werden, kann 
der Verlag die Veröffentlichung jeder einzelnen 
Anzeige oder Beilage wegen Bedenken gegen 
Text oder Form oder wegen Unvereinbarkeit mit 
anderer Werbung ablehnen bzw. zeitlich verschie-
ben, ohne dass hierdurch der Gesamtabschluss 
berührt wird.

3. Der Ausschluss von gleichzeitiger Werbung 
von Mitbewerbern bedarf der besonderen schrift-
lichen Vereinbarung. Er kann nur für gleiche oder 
gegenüberliegende Seiten derselben Ausgabe 
erfolgen.

4. Der Verlag behält sich vor, rechtsverbindlich 
bestätigte Anzeigenaufträge – auch einzelne 
Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und 
Beilagenaufträge wegen ihres Inhalts, der Her-
kunft oder der technischen Form nach einheitli-

chen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des 
Verlags abzulehnen bzw. bis zu einer Korrektur 
zurückzustellen, wenn der Inhalt gegen ein 
Gesetz oder behördliche Bestimmungen ver-
stößt oder deren Veröffentlichung aus anderen 
Gründen für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt 
auch für Aufträge, die bei Vertretern aufgegeben 
werden. Die Ablehnung eines Auftrags wird dem 
Auftraggeber schnellstmöglich mitgeteilt.

5. Enthält der Auftrag keine Vorschriften über 
die Höhe und Breite einer Anzeige, so wird 
entsprechend dem mutmaßlichen Willen des 
Auftraggebers verfahren. In diesem Falle wird der 
Preisberechnung die tatsächliche Abdruckgröße 
zu Grunde gelegt.

6. Grundsätzlich werden Anzeigen und Bei-
lagen, sobald die Druckunterlagen oder der 
Prospekt verfügbar sind, in der nächstmöglichen 
Ausgabe veröffentlicht. Für die Aufnahme von 
Anzeigen in bestimmte Nummern oder an be-
stimmten Plätzen der Druckschrift besteht kein 
Anspruch, es sei denn, der Auftraggeber hat die 
Erteilung des Auftrags ausdrücklich von einer 
bestimmten Platzierung abhängig gemacht und 
der Verlag hat diese schriftlich bestätigt. Der Ver-
lag kann die Ausführung des Anzeigenauftrags 
insbesondere bis zur Bezahlung zurückstellen. 
Der Verlag behält sich des weiteren ausdrücklich 
vor, bereits bestätigte Erscheinungstermine der 
Druckschriften ohne Angabe von Gründen zu 
verschieben, ohne dass hiervon der Abschluss 
berührt wird.

7. Da Beilagen maschinell eingelegt werden, 
übernimmt der Verlag nur dann die Gewähr für 
das ordnungsgemäße Einlegen, wenn die Bei-
lagen sachgemäß verpackt, unbeschädigt und 
gefalzt angeliefert werden. Bei der Abnahme von 
angelieferten Beilagen kann die Stückzahl nicht 
kontrolliert werden; die Unterzeichnung auf dem 
Lieferschein bedeutet deshalb keine Bestätigung 
der Stückzahl.

8. Korrekturabzüge werden nur auf ausdrückli-
chen Wunsch geliefert. Sendet der Auftraggeber 
den ihm übermittelten Korrekturabzug nicht 
unverzüglich, d.h. spätestens 3 Tage nach Erhalt,  
zurück, so gilt der Korrekturabzug als zum Druck 
genehmigt. Kosten für erhebliche Änderungen 
ursprünglich vereinbarter Ausführungen und für 
die Lieferung bestellter Lithos u.ä. werden dem 
Auftraggeber gesondert in Rechnung gestellt.

9. Der Verlag liefert nach Veröffentlichung 
kostenlos zwei Belegexemplare.

10. Die Preise für Anzeigen-, Einhefter- und 
Beilagenaufträge sind zahlbar im Voraus mit 2% 
Skonto oder ohne jeglichen Abzug sofort nach 
Erhalt der Rechnung. Für eventuell anfallende 
Postgebühren wird kein Skonto gewährt. Ändern 
sich die Anzeigenpreise, so gelten die neuen 
Bedingungen sofort, es sei denn, zwischen den 
Vertragsparteien wurde etwas anderes ver-
einbart. Hiervon unberührt bleiben die für das 
Insertionsjahr vereinbarten Nachlässe.

11. Die im Anzeigentarif bestimmten Nachlässe 
werden nur für die innerhalb eines Insertions-
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jahres erscheinenden Anzeigen gewährt. Das 
Insertionsjahr beginnt mit der Veröffentlichung 
der ersten Anzeige. Wird der Auftrag, für den ein 
Nachlass beansprucht wird, aus Gründen, die der 
Verlag nicht zu vertreten hat, nicht voll erfüllt, 
so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger 
weiterer Rechtspflichten, die Differenz zwischen 
dem gewährten und dem den tatsächlichen Ver-
öffentlichungen entsprechenden Nachlass dem 
Verlag zurückzuvergüten. 

12.	 Der Werbetreibende hat rückwirkend An-
spruch auf den seiner tatsächlichen Abnahme 
von Anzeigen innerhalb der Jahresfrist entspre-
chenden Nachlass. Dieser Anspruch besteht 
allerdings nur, wenn der Auftraggeber bei Fristbe-
ginn einen zum Nachlass berechtigenden Auftrag 
erteilt hat. Der Anspruch für einen rückwirkenden 
Nachlass erlischt, wenn er nicht innerhalb eines 
Monats nach Ablauf der Jahresfrist geltend 
gemacht wird.

13.	 Ein Auflagenrückgang ist nur dann von 
Einfluss auf das Vertragsverhältnis, wenn eine 
Auflagenhöhe zugesichert ist und diese um mehr 
als 20% sinkt. Etwaige Preisminderungs- und 
Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, 
wenn der Verleger dem Auftraggeber von dem 
Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis 
gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der 
Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

14.	 Lithos und sonstige Unterlagen werden nur 
auf besondere Anforderung an den Auftraggeber 

zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung 
endet drei Monate nach Ablauf des Auftrags, so-
fern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart 
wurde. 

15.	 Für die rechtzeitige Lieferung fertiger und 
einwandfreier Druckunterlagen ist ausschließlich 
der Auftraggeber verantwortlich. Für offensicht-
lich ungeeignete oder beschädigte Druckun-
terlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz 
an. Der Verlag gewährleistet die drucktechnisch 
einwandfreie Wiedergabe der Anzeige. Geringfü-
gige Farbabweichungen sind systembedingt und 
können nicht reklamiert werden.

16.	 Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise 
unleserlichem, unrichtigem oder unvollständigem 
Abdruck der Anzeige Ansprüche auf Zahlungs-
minderung oder eine Ersatzanzeige, aber nur 
in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige 
beeinträchtigt wurde. Weitergehende Ansprüche 
sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit des Verlegers oder sei-
ner Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlags 
für Schäden wegen Fehlens zugesicherter Eigen-
schaften bleibt hiervon unberührt. Im kaufmän-
nischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag nicht 
für grobe Fahrlässigkeit bei Erfüllungsgehilfen. 
Reklamationen müssen innerhalb von 8 Tagen 
nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend 
gemacht werden. Die Haftung ist jedenfalls auf 
den vorhersehbaren Schaden begrenzt und durch 

das für die Anzeige oder Beilage zu entrichtende 
Entgelt beschränkt. 

Bei fehlerhaften Wiederholungsanzeigen sind 
Ansprüche ausgeschlossen, wenn der Werbetrei-
bende die Möglichkeit hatte, vor Drucklegung der 
nachfolgenden Anzeige auf die Fehler hinzuwei-
sen. Der Vergütungsanspruch des Verlags bleibt 
in solchen Fällen unberührt. 

Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen, Ter-
min- und Aufgabenänderungen, Textkorrekturen 
und Abbestellungen sowie für die Umsetzung 
handschriftlicher Manuskripte übernimmt der 
Verlag bei Übermittlungsfehlern keine Haftung.

Für Schäden aus höherer Gewalt, Streik oder 
anderen Umständen, die der Verlag nicht zu 
vertreten hat, haftet dieser nicht.

17.	 Der Verlag haftet nicht für Schadensersatz- 
bzw. Regressansprüche, die sich aus Inhalt oder 
Form einer Anzeige möglicherweise aus wettbe-
werbsrechtlichen Vorschriften ergeben können. 
Für Inhalt oder Form einer Anzeige ist vielmehr 
der Auftraggeber selbst und allein verantwortlich. 
Eine Haftung des Verlags ist jedenfalls auf den 
vorhersehbaren Schaden, der durch das für die 
Anzeige oder Beilage zu entrichtende Entgelt 
begrenzt ist, beschränkt.

18.	 Gerichtsstand für alle Ansprüche auf Grund 
eines Anzeigen- oder Beilagenauftrags eines 
Unternehmens ist Bonn. Dasselbe gilt, wenn der 
Auftraggeber keinen Gerichtsstand im Inland hat.
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